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Abwasseranlagen oder Wasserversorgungsunternehmen, betroffen sein können, hat der 

Betreiber diese unverzüglich zu unterrichten.  

 

Rechtliche Begründung der Auflagen:  

 

Die Antragstellerin plant die Errichtung und den Betrieb eines LNG-Terminals in Brunsbüttel. Damit 

einher geht die Lagerung von und der Umgang mit verschiedenen wassergefährdenden Stoffen. 

Der sichere Betrieb von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wird durch die Er-

füllung der Pflichten aus dem WHG, der AwSV sowie durch behördliche Anordnungen im Rahmen 

der Gewässeraufsicht sichergestellt.  

 

Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anla-

gen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im 

Bereich öffentlicher Einrichtungen müssen gem. § 62 Abs. 1 WHG so beschaffen sein und so errich-

tet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige Veränderung der Eigen-

schaften von Gewässern nicht zu besorgen ist. Anlagen im Sinne dieser Definition dürfen gem. § 62 

Abs. 2 WHG nur entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaffen sein so-

wie errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden.  

 

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind näher in der AwSV definiert. Gem. § 15 Abs. 1 

AwSV sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik insbesondere die folgenden Regeln:   

 

1. technische Regeln wassergefährdender Stoffe der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, 

Abwasser und Abfall e. V. (DWA),  

2. technische Regeln, die in der Musterliste der technischen Baubestimmungen oder in der Baure-

gelliste des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) aufgeführt sind, soweit sie den Gewässerschutz 

betreffen, sowie  

3. DIN-Normen und EN-Normen, soweit sie den Gewässerschutz betreffen und nicht in der Baure-

gelliste des Deutschen Instituts für Bautechnik aufgeführt sind.  

 

Als untere Wasserbehörde habe ich gem. §§ 100 WHG, 107 LWG die Erfüllung der öffentlich-rechtli-

chen Verpflichtungen zu überwachen, die nach oder auf Grund von Vorschriften dieses Gesetzes, 

nach auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen oder nach landesrechtlichen Vorschriften 

bestehen und im Einzelfall und pflichtgemäßen Ermessen die notwendigen Maßnahmen anzuord-

nen. Um sicherstellen zu können, dass keine nachteilige Veränderung der Gewässer zu besorgen 

ist, muss der unteren Wasserbehörde bekannt sein, welche wassergefährdenden Stoffe in welcher 

Menge gelagert werden und ob die Lagerung den anerkannten Regeln der Technik entspricht.  

 

Aufgrund ihres Gefährdungspotentials dürfen wassergefährdende Stoffe nicht unkontrolliert in Bo-

den, Gewässer oder die Kanalisation gelangen. 

 

Nach §§ 100 Abs. 1 WHG, 16 Abs. 1 AwSV ordnet die zuständige Wasserbehörde nach pflichtge-

mäßem Ermessen die Maßnahmen an, die im Einzelfall notwendig sind, um Beeinträchtigungen des 

Wasserhaushalts zu vermeiden oder zu beseitigen oder die Erfüllung von wasserrechtlichen Ver-

pflichtungen sicherzustellen.  

 

Sowohl für allgemeine gewässeraufsichtliche Kontrollen als auch im Falle eines Unfalls ist das Wissen 

über die gelagerten wassergefährdenden Stoffe unbedingt notwendig, um als zuständige Gewäs-

seraufsicht die richtigen Entscheidungen treffen und Maßnahmen anordnen zu können. Die Vor-

lage etwaiger Nachweise über bauaufsichtliche Zulassungen dient der Entkräftigung des Besorgnis-

grundsatzes; die Verwendung von mobilen Auffangwannen und das Vorhalten von Bindemitteln 

zur Aufnahme von Kleinstmengen an wassergefährdenden Stoffen dient als Schutzmaßnahme. In 

meinem pflichtgemäßen Ermessen als zuständige Wasserbehörde sind die o. g. Punkte als wasser-

behördliche Anordnung in den Bescheid der vorzeitigen Zulassung als Auflage/Nebenbestimmung 

aufzunehmen.   

 




